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Dienstvereinbarung nach § 78 NPersVG 
 

für den Einsatz von SAP HR 
 

zwischen dem Präsidenten der Hochschule Hannover 
und dem Personalrat der Hochschule Hannover 

 
 
 
Präambel 
Diese Dienstvereinbarung dient der Konkretisierung und Ergänzung der „Dienstvereinbarung 
für den Einsatz des SAP Systems“. 
 

 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für den Einsatz von SAP HR und umfasst die in der 

„Dienstvereinbarung für den Einsatz des SAP Systems“ benannte Modulgruppe SAP HR. 
(2) Diese Dienstvereinbarung gilt auch, wenn die in SAP HR erfassten Daten durch andere 

DV-Systeme weiterverarbeitet werden. 
 

§ 2 Datenhaltung, -auswertung und -weitergabe 
(1) Eine Verknüpfung der Daten mit anderen DV-Systemen, ein Datenaustausch bzw. eine 

Datenweitergabe ist grundsätzlich nicht zulässig. Ausgenommen sind die in der Schnitt-
stellenübersicht aufgeführten DV-Systeme und Verfahren. 

(2) Es ist untersagt, Daten aus SAP HR auf Benutzerarbeitsplätzen, insbesondere auf mobilen 
Datenträgern, lokal zu speichern. 

(3) Folgende Angaben dürfen in den SAP HR Modulen nicht verarbeitet werden: 
1. Diagnostische medizinische und psychologische Daten  
2. Leistungs- und Verhaltensdaten  
3. Unterbringung in Anstalten  
4. Straffälligkeit  
5. Ordnungswidrigkeiten schwerwiegender Art  
6. Dienstliche Beurteilung 
7. Schulden  
8. Pfändungen und Konkurse 

(4) Eine Verknüpfung von Daten der Beschäftigten zum Zwecke der Erstellung von Persön-
lichkeitsprofilen ist nicht zulässig.  
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